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BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Stadt Greding, Lkr. Roth: Aufstellung des Bebauungsplanes Nummer 59 für das 
Wohngebiet "Attenhofener Straße" 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Christoph Lobinger 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt, jedoch 

befindet sich in der Nähe das Bodendenkmal D-5-6934-0050 (Siedlung der Bronze- 

und Urnenfelderzeit). Ob diese Siedlungsreste zum großflächigen und 

mehrperiodigen Bodendenkmal D-5-6934-0015 am Fuß des Galgenberges gehören, 

sei dahingestellt – letzteres illustriert jedoch die intensive Raumnutzung und 

Siedlungsaktitvität auf dem zur Schwarzach und Agbach abfallenden Berghanges in 

der Vor- und Frühgeschichte. Da zudem in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet beim 

Aushub eines Baugrundstücks ein weiterer Einzelfund, möglicherweise der 
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Altsteinzeit, zutage kam, sind unter den o.g. Gesichtspunkten hier weitere 

Bodendenkmäler zu vermuten.  

 

Weitere Informationen zur Vermutung von Bodendenkmälern finden Sie auch unter:  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/publikationen/denkmal

pflege-themen_denkmalvermutung-bodendenkmalpflege_2016.pdf 

 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu 

erhalten. Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler 

zu vermuten sind, bedürfen Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen 

Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG.  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere 

die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltenswerten 

Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder 

städtebaulicher Bedeutung zu berücksichtigen. Gem. Art. 3 BayDSchG nehmen 

Gemeinden, vor allem im Rahmen der Bauleitplanung auf die Belange des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, angemessen Rücksicht. Art. 83, Abs. 1 BV 

gilt entsprechend. Wir bitten Sie, folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem 

Lageplan und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen: 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird das BLfD die fachlichen Belange der 

Bodendenkmalpflege formulieren.  

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:  

- Im Falle einer Erlaubniserteilung überprüft das BLfD nach vorheriger Abstimmung 

die Denkmalvermutung durch eine archäologisch qualifizierte Voruntersuchung 

bzw. eine qualifizierte Begleitung des Oberbodenabtrags für private 

Vorhabenträger, die die Voraussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) 
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erfüllen, sowie für Kommunen. Informationen hierzu finden Sie unter:  

200526_blfd_denkmalvermutung_flyer.pdf (bayern.de) 

- Sollte nach Abwägung aller Belange keine Möglichkeit bestehen, Bodeneingriffe 

durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden, muss im 

Anschluss an die Denkmalfeststellung durch das BLfD eine vorherige 

wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation (d. h. Ausgrabung) 

im Auftrag der Vorhabenträger durchgeführt werden. Zur Kostentragung verweisen 

wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023. 

- Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der 

Bodendenkmäler einen erheblichen Umfang annehmen und müssen frühzeitig 

geplant werden. Hierbei sind Vor- und Nachbereitung aller erforderlichen 

wissenschaftlichen Untersuchungen zu berücksichtigen. Die aktuellen fachlichen 

Grundlagen für Durchführung und Dokumentation archäologischer Ausgrabungen 

finden Sie unter  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuv

orgaben_april_2020.pdf. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege beruht, ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene 

Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten. 
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